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Geheimhaltungsvereinbarung

zwischen

………………………………………
.……………………………………...

………………………………………

vertreten durch:

…………...........................................
und

………………………………………

.……………………………………...

………………………………………

vertreten durch:

…………...........................................

im Folgenden „die Parteien genannt“.
(1) Die Parteien beabsichtigen, auf dem Gebiet

 ....................................................…………………………………………………..

…………………….(Verhandlungsgegenstand)......................................................... ………………………..................................................................................................
miteinander in Kooperationsbeziehungen einzutreten. Zu diesem Zweck finden zwischen den Parteien Vorgespräche/Verhandlungen statt. Im Rahmen dieser Vorgespräche werden von den Parteien Informationen ausgetauscht.

(2) Die Parteien vereinbaren, unabhängig vom Zustandekommen vertraglicher Vereinbarungen, über diese Verhandlungen sowie über alle in diesem Zusammenhang ihnen vom anderen Partner mitgeteilten Informationen  Stillschweigen zu bewahren.  

(3) Die Verpflichtung zur Geheimhaltung betrifft insbesondere den bei den Parteien im Hinblick auf den Verhandlungsgegenstand vorhandenen Stand von Informationen:

· über wissenschaftliche Entwicklungen,  Forschungsstrategien und Marktchancen,

· über technologische Entwicklungen, Geräte, Fertigungsverfahren,

· über existierende und geplante Kooperationen und Geschäftspartner,

sowie Informationen, die ausdrücklich als vertraulich bezeichnet worden sind.

(4) Die Parteien verpflichten sich, keinerlei  Information, die sie im Zusammenhang mit den Verhandlungen voneinander erhalten, ohne ausdrückliche Zustimmung der anderen Partei an Dritte weiter zu geben. Dies betrifft nicht Informationen, die offenkundig waren oder geworden sind oder die der anderen Partei bereits bekannt waren oder von Dritten zugänglich gemacht werden.

(5) Die Parteien werden erhaltene Unterlagen auf schriftliche Aufforderung unverzüglich zurückgeben, keine Kopien zurückbehalten und elektronische Daten löschen.

(6) Mit dieser Vereinbarung werden keine Rechte übertragen. Es wird weder eine Lizenz gewährt noch eine Option auf eine Lizenz eingeräumt. 

(7) Die Parteien stellen sicher, daß ihre Mitarbeiter die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen einhalten.

(8) Diese Vereinbarung ist auch für die Rechtsnachfolger der Parteien bindend. 

(9) Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Vertragspartner in Kraft und endet zwei Jahre nach Abschluss.

(10) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

(11) Gerichtsstand ist Bremen.

InnoWi GmbH

...................................




........................................

.........................., den ..............


Bremen, den ..................
